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  5.4.3  Das Änderungsantragsformular ist, ein-
schließlich der Anlage B (Bescheinigung des 
finanzierenden Instituts über die Höhe der för-
derfähigen Tilgungsrate), auf dem Internet-
portal des Wirtschaftsministeriums – unter  
https://wm.baden-wuerttemberg.de/tilgungs-
zuschuss-corona/ – elektronisch abrufbar. 
Nummer 5.2.2 gilt entsprechend.«

 7.  Die bisherigen Nummern 5.4 bis 5.8 werden die 
Nummern 5.5 bis 5.9.

 8. Nummer 5.6 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5.6.1 wird die Angabe »28. Februar 
2021« durch die Angabe »30. Juni 2021« ersetzt.

b) In Nummer 5.6.3 wird das Wort »wöchentlich« 
durch das Wort »täglich« ersetzt.

 9. Nummer 5.8 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe a und Buchstabe b wird die Angabe 
»5.4.2« durch die Angabe »5.5.2« ersetzt.

b) In Buchstabe c wird die Angabe »5.6« durch die 
Angabe »5.7« ersetzt.

10. Nummer 6.1.2 wird wie folgt gefasst:

 »6.1.2  Eine Gewährung des Tilgungszuschusses unter 
der Zweiten Geänderten Kleinbeihilfenrege-
lung 2020 ist bis zum 30. Juni 2021 möglich. 
Eine Förderung unter der De-minimis-Verord-
nung ist bis zum 31. Dezember 2023 möglich.«

11.  In Nummer 6.2.2 Buchstabe b wird die Angabe »5.4« 
durch die Angabe »5.5« ersetzt.

12.  In Nummer 6.4.4 wird die Angabe »5.6« durch die 
Angabe »5.7« ersetzt.

II.  Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom  
27. Januar 2021 in Kraft.
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  5.2.4  Bei Fahrzeugfinanzierungen kann ab dem 
27. Januar 2021 neben der Darlehensnum-
mer auch die Fahrzeugidentifikationsnum-
mer für die in der Anlage B zu bestätigende 
Tilgungsleistung verwendet werden.«

6. Nach Nummer 5.3.2 wird folgende Nummer 5.4 ein-
gefügt:

 »5.4  Änderungsantrag

  5.4.1  Hat ein Unternehmen vor dem 27. Januar 
2021 einen Antrag auf Tilgungszuschuss mit 
einem Antragsformular in der Fassung vom 
23. September 2020, 23. Oktober 2020 oder 
4. November 2020 gestellt und wurde dieser 
Antrag bewilligt, kann das Unternehmen in-
folge der Anpassungen aus Nummern 4.1.3. 
und 4.1.4. nach Bewilligung dieses Antrages 
einen Änderungsantrag stellen. Der Ände-
rungsantrag darf sich nur auf die Förderung 
von Mietkaufverträgen und Finanzierungs-
leasingverträgen bei Finanzdienstleistungs-
instituten oder Geldmarktdarlehen beziehen.

  5.4.2  Der Änderungsantrag ist bis spätestens  
24. Februar 2021 vollständig ausgefüllt, 
 eigenhändig unterschrieben und gegebenen-
falls eingescannt zusammen mit der/den er-
forderlichen Anlage/n B (Bescheinigung des 
finanzierenden Instituts über die Höhe der 
förderfähigen Tilgungsrate) per E-Mail oder 
per Post bei der L-Bank einzureichen. Die 
Adresse kann dem Bewilligungsbescheid 
 entnommen werden. Änderungsanträge, die 
nicht auf diesem Weg, sondern insbesondere 
über die Industrie- und Handelskammern 
 eingereicht werden, sind nicht berücksichti-
gungsfähig und gelten als nicht gestellt.

M I N I S T E R I U M  F Ü R  L Ä N D L I C H E N  R A U M  U N D  V E R B R A U C H E R S C H U T Z

Richtlinie des Ministeriums für  
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

über die Hege und den Abschuss von Rotwild 
in Baden-Württemberg (Rotwildrichtlinie)

Vom 30. November 2020 – Az.: 54-9211.45 –

1 Allgemeines

1.1 E i n l e i t u n g

 Um sicherzustellen, dass sachgerechte, einheitliche 
Regelungen zur Erreichung der Ziele des Jagd- und 
Wildtiermanagementgesetzes, des Wildtiermanage-
ments und der Hege entstehen, kamen die oberste 
Jagdbehörde und die oberen Jagdbehörden und Forst 
Baden-Württemberg Anstalt des öffentlichen Rechts 
überein, dass die nachfolgende Richtlinie für die 
Hege und den Abschuss des Rotwildes in Ergänzung 

zur Verordnung des Ministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten über die Bildung von 
Rotwildgebieten erlassen wird. Die vorliegende Rot-
wildrichtlinie ersetzt die bis zum 30. November 2020 
gültige Gemeinsame Richtlinie des Ministeriums 
Ländlicher Raum und der Regierungspräsidien Stutt-
gart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen für die Hege 
und den Abschuss von Rotwild in Baden-Württem-
berg vom 2. November 1999 (GABl. S. 682).

 Nach Anhörung der betroffenen unteren Jagdbehör-
den, der betroffenen Hegegemeinschaften und der 
nach § 64 Absatz 1 des Jagd- und Wildtiermanagem-
entgesetzes (JWMG) anerkannten Vereinigungen der 
Jägerinnen und Jäger können in einer Ergänzung die-
ser Rotwildrichtlinie zusätzliche und abweichende 
Regelungen getroffen werden für

 –  erforderliche Anpassungen an entsprechende 
Richtlinien benachbarter Länder bei länderüber-
greifenden Rotwildgebieten,
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 –  Der Rotwildbestand ist in den einzelnen Rotwild-
gebieten grundsätzlich den jeweiligen Habitat-
verhältnissen und sonstigen Umweltbedingungen 
anzupassen. Diese sind erforderlichenfalls durch 
geeignete Habitatpflege- und Äsungsverbesse-
rungsmaßnahmen zu ergänzen, um die Ernährung 
und Gesunderhaltung des Rotwildes, möglichst 
ohne Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen 
Land- und Forstwirtschaft, sicherzustellen. Nach 
§ 22 Absatz 2 des Landeswaldgesetzes sind die 
 Erfordernisse zur Erhaltung eines gesunden und 
angemessenen Wildbestandes bei der Bewirtschaf-
tung des Waldes zu berücksichtigen.

 –  Die Fütterung ist nach § 33 Absatz 2 JWMG auf 
genehmigte Konzepte im Rahmen von Fütterungs-
konzeptionen beschränkt.

 –  Auf die Störempfindlichkeit des Rotwilds ist Rück-
sicht zu nehmen. In Gebieten mit starkem Erho-
lungsdruck kann daher in begründeten Fällen eine 
Einschränkung des Betretens bestimmter Flächen 
nach § 42 Absatz 4 JWMG erwirkt werden.

 –  Bei der Bejagung sollten möglichst solche Strate-
gien gewählt werden, die das natürliche Verhalten 
und die hoch entwickelte Fähigkeit des Rotwilds 
zum Lernen und zur Überlieferung von Erfahrun-
gen berücksichtigen. Übermäßiger Jagddruck lässt 
sich spürbar verringern durch jahreszeitlich diffe-
renzierte Intervalljagd, Verzicht auf Ansitzjagd an 
speziell angelegten Äsungsflächen und gut organi-
sierte Bewegungsjagden.

 –  Aufgrund der physiologischen Umstellung des 
Rotwildes auf energiesparendes Verhalten kann  
es empfehlenswert sein, den Abschuss bis Ende 
Dezember zu erfüllen.

1.3 M o n i t o r i n g

 Die Bestandes- und Schadensentwicklung soll durch 
geeignete Monitoringverfahren verfolgt werden. Die 
Oberste Jagdbehörde kann entsprechende Fachver-
fahren zur Anwendung empfehlen.

2 Abschussregelung der Rotwildgebiete

2.1  Z i e l  d e r  A b s c h u s s r e g e l u n g

 Die Abschussregelung wird im Rahmen des Ab-
schussplanes ausgerichtet auf die zahlenmäßige 
 Regulierung der Wildbestände, insbesondere zur 
 Vermeidung untragbarer Wildschäden sowie auf eine 
gesunde, vitale Population mit einer den natürlichen 
Verhältnissen entsprechenden Sozialstruktur.

2.1.1 Regulierung des Wildbestandes

 Die Höhe des Abschusses orientiert sich am Abschuss 
der Vorjahre, dem Zustand der Vegetation, insbeson-
dere am Umfang der Schälschäden, an der Tendenz 
der Populationsentwicklung und an der Konstitution 
des Wildes. Aller Erfahrung nach ist eine gleich-
mäßige Verteilung des Rotwildes innerhalb eines 
Rotwildgebietes nicht möglich, da diese sozial le-
bende Hirschart zu örtlichen Konzentrationen neigt. 
Die Folge sind Teilgebiete mit höheren Wilddichten, 

 –  die Ausformung von Abschusskriterien innerhalb 
der drei Klassen.

1.2 A l l g e m e i n e  Z i e l e  f ü r  H e g e  u n d 
 A b s c h u s s

 Die Hege hat nach den Bestimmungen des § 5 Ab-
satz 4 JWMG insbesondere dazu beizutragen, dass 
gesunde und stabile Populationen heimischer Wild-
tierarten so erhalten und entwickelt werden, dass sie 
in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und den 
landeskulturellen Verhältnissen stehen, den Lebens-
raum der Wildtierarten erhalten und pflegen, dabei 
die biologische Vielfalt erhalten und verbessern 
 sowie den Bestand bedrohter Wildtierarten stabili-
sieren. Die Maßnahmen der Hege müssen diesen  
und wildtierbiologischen Anforderungen entspre-
chen. Die Hege muss so durchgeführt werden, dass 
Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, 
forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung, insbe-
sondere Wildschäden, vermieden sowie die Ziele des 
Naturschutzes nicht beeinträchtigt werden.

 Nach § 2 Nummern 2 und 5 JWMG ist der Abschuss 
so zu regeln, dass gesunde und stabile heimische 
Wildtierpopulationen unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher, ökologischer und ökonomischer Belange 
und der Wirkungen des Klimawandels erhalten und 
entwickelt werden, dass sie in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts und den landeskulturellen Ver-
hältnissen stehen und Beeinträchtigungen einer ord-
nungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaft-
lichen Nutzung durch Wildtiere vermieden werden.

 Aus diesen gesetzlichen Bestimmungen leiten sich 
für die Hege und Abschussregelung des Rotwildes, 
insbesondere für die anzustrebende Wilddichte, fol-
gende Ziele ab:

 –  Rotwild soll in der heutigen Kulturlandschaft in-
nerhalb der nach der Verordnung des Ministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über 
die Bildung von Rotwildgebieten ausgewiesenen 
Rotwildgebiete als Wildtierart erhalten werden. 
Diese Zielsetzung ist unbeschadet der land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzung mit anderen Interes-
sen abzustimmen.

 –  Die Begründung standortgemäßer Mischwälder, 
insbesondere im Rahmen einer naturnahen Wald-
wirtschaft durch Naturverjüngung, darf durch Rot-
wild nicht in Frage gestellt werden. Die in einem 
bestimmten Gebiet vorkommenden Hauptbaumar-
ten müssen sich in der Regel ohne Schutzmaßnah-
men verjüngen lassen. Schälschäden dürfen die 
waldbaulichen Zielsetzungen nicht gefährden.

 –  Sollten die gesetzlichen Forderungen und die 
 daraus abgeleiteten Ziele nicht erfüllt werden, ist 
durch geeignete Managementmaßnahmen, zum 
Beispiel höhere, beziehungsweise anders struktu-
rierte Abschüsse, durch Äsungsverbesserung und 
Beruhigung der Rotwildlebensräume, eine Verbes-
serung der Situation herbeizuführen.
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muss bei der Abschussplanung für Hirsche zugunsten 
eines höheren Abschusses von Alttieren, unter Be-
rücksichtigung des Muttertierschutzes, und Schmal-
tieren Zurückhaltung geübt werden. Die Abschuss-
freigabe von Hirschen ist an den Ist-Abschuss von 
weiblichem Wild zu koppeln.

2.3.3 Abschuss von Alttieren, Schmaltieren und Kälbern

 Im Abschussplan können Wild- und Hirschkälber in 
einer Kategorie zusammengefasst werden. Der Nach-
weis erfolgt jedoch nach Wildkälbern und Hirsch-
kälbern getrennt. Ebenso können Schmaltiere und 
Alttiere im Abschussplan in einer Kategorie zusam-
mengefasst werden, sind aber in jedem Fall getrennt 
zu melden.

2.4 A u f s t e l l u n g  d e s  A b s c h u s s p l a n e s

 Eine optimale Rotwildbewirtschaftung ist nur auf 
großen Flächen zu verwirklichen. Deshalb soll die 
Abschussplanung grundsätzlich im Rahmen von 
 Hegegemeinschaften erfolgen. Eine alle betroffenen 
Jagdbezirke, einschließlich der Eigenjagdbezirke, 
übergreifende Abstimmung und Zusammenarbeit ist 
unabdingbar.

 Hegegemeinschaften nach § 47 Absatz 2 oder 4 
JWMG erstellen die Abschusspläne in Eigenregie. 
Soweit für die Abschussplanung gemäß § 35 Absatz 1 
JWMG keine Hegegemeinschaft nach § 47 Absatz 2 
oder 4 JWMG zuständig ist, soll die Abschusspla-
nung auf Vorschlag der Hegegemeinschaft nach § 47 
Absatz 1 Satz 1 JWMG erfolgen. Hilfen für die Ab-
schussplanung in diesen Gebieten gibt die Tabelle in 
der Anlage.

2.5 A b s c h u s s m e l d u n g e n

 Es wird sichergestellt, dass die jagdausübungsberech-
tigte Person binnen drei Tagen den Abschuss des  
von ihr und von Jagdgästen erlegten Rotwildes unter 
Angabe von Geschlecht, Alter und Wildbretgewicht 
meldet. Dasselbe gilt auch für Fallwild. Pflichten 
nach § 35 Absatz 6 JWMG bleiben unberührt.

 Zur Kontrolle des Abschusses kann die untere Jagd-
behörde verlangen, dass erlegtes Rotwild oder Teile 
davon vorgelegt werden. Die untere Jagdbehörde 
kann die Festlegung der Maßgaben und die Durch-
führung des körperlichen Nachweises auf die Hege-
gemeinschaft übertragen. Die Hegegemeinschaften 
tragen darüber hinaus Sorge, dass das Monitoring 
nach aktuellen Standards gewährleistet ist.

3 Abschussregelung außerhalb der Rotwildgebiete
 Gemäß der Verordnung des Ministeriums für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten über die Bildung 
von Rotwildgebieten ist außerhalb der Rotwildge-
biete während der Jagdzeit alles dort auftretende Rot-
wild mit Ausnahme von Kronenhirschen zu erlegen. 
Der Abschuss ist von den unteren Jagdbehörden im 
Abschussplan freizugeben. Der Abschuss von Kro-
nenhirschen, auch einseitigen Kronenhirschen, bedarf 
jeweils einer besonderen Abschussgenehmigung, die 
von der unteren Jagdbehörde zur Vermeidung von er-
heblichen Wildschäden erteilt werden kann.

denen andere Bereiche ohne oder mit geringe- 
rem Standwildvorkommen gegenüberstehen. Diesem 
artspezifischen Verhalten ist bei der Abschussplanung 
unter Einbeziehung der Schadenssituation nach Mög-
lichkeit Rechnung zu tragen

 Sollten die Ziele für Hege und Abschuss gemäß 
 Nummer 2.1 und die daraus abgeleiteten Ziele nicht 
erfüllt werden, ist darauf angemessen zu reagieren, 
etwa durch Anpassung der Abschussregelung, 
Äsungsverbesserung und Beruhigung der Lebens-
räume, um dadurch eine Verringerung der Schadens-
situation herbeizuführen.

2.1.2 Altersstruktur und Geschlechterverhältnis

 Eine den natürlichen Verhältnissen entsprechende 
 Altersstruktur und ein ausgewogenes Geschlechter-
verhältnis sind von entscheidender Bedeutung und 
haben Vorrang vor Trophäenmerkmalen.

 Das angefügte Modell einer ausgeglichenen Rotwild-
population (Anlage) entspricht dieser Altersstruktur 
in einer Rotwildpopulation und gibt einen Anhalt.

2.2 K l a s s e n e i n t e i l u n g  d e s  R o t w i l d e s

2.2.1 Männliches Wild

 Die Klasseneinteilung richtet sich nach dem Alter 
und in der Praxis schnell erkennbaren Geweihmerk-
malen. Auf der Ebene einer Rotwildhegegemein-
schaft können im Rahmen dieser Altersklassen durch 
die Hegegemeinschaften einvernehmlich zusätzlich 
gebietsspezifische Empfehlungen gegeben werden.

 Es werden folgende Klassen gebildet:
 – Hirschkälber,
 – Klasse III – alle Hirsche ohne eine Krone,
 –  Klasse II – alle Hirsche mit mindestens einer Krone 

bis einschließlich neunter Kopf,
 –  Klasse I – alle Hirsche mit mindestens einer Krone 

ab dem zehnten Kopf und älter.

2.2.2 Weibliches Wild

 Der Bestand an weiblichem Wild setzt sich zusam-
men aus Wildkälbern, Schmaltieren und Alttieren. 
Der Muttertierschutz nach § 41 Absatz 3 JWMG ist 
bei der Bejagung zu beachten.

2.3 S t r u k t u r  d e s  A b s c h u s s e s

2.3.1 Grundsatz

 Bei einem nach Zahl, Altersaufbau und Geschlechter-
verhältnis regulierten Wildbestand einer Rotwild-
population sollte sich der nachhaltige Abschuss etwa 
entsprechend der in der Anlage abgedruckten Über-
sicht zusammensetzen. Bei notwendigen Popula-
tionsreduktionen sollte beim Abschuss ein deutlicher 
Überhang beim weiblichen Wild angestrebt werden.

2.3.2 Hirschabschuss

 Die Abschussfreigabe innerhalb der Klassen ist bin-
dend, da nur so eine ausgleichende Regulierung von 
Altersaufbau und Geschlechterverhältnis gewähr-
leistet ist. Sind ältere Hirsche in einer Population und 
damit auch im Abschussergebnis nur gering vertreten, 
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5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Dezember 

2020 in Kraft und am 30. November 2027 außer 
Kraft.
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4 Verbesserung der Äsungsverhältnisse
 Durch Maßnahmen des naturnahen Waldbaus und  

der Habitatpflege soll das natürliche Äsungsangebot 
gefördert werden. § 33 JWMG ist zu beachten.

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


